[image: H:\Logo\1 Logo\JPG\RGB\2023_KKSW_Orange.jpg]Ev. Kirchenkreis Siegen-Wittgenstein
– Kreiskirchenamt -
GB I, Sachgebiet 2.2
Postfach 10 03 33, 57003 Siegen 

Arbeitsvertrag für Vertretungstätigkeiten

1. Vor Arbeitsaufnahme bitte den Arbeitsvertrag vollständig ausfüllen und unterschreiben.
2. Die Abrechnung kann nur erfolgen, wenn uns der Tätigkeitsnachweis, der Arbeitsvertrag und der entsprechende Personalbogen vollständig ausgefüllt, vorliegt.








Der kirchliche Dienst ist durch den Auftrag der Verkündigung des Evangeliums in Wort und Tat bestimmt. Nach ihren Gaben, Aufgaben und Verantwortungsbereichen tragen die kirchlichen Mitarbeitenden, wie es in der „Richtlinie des Rates der EKD über kirchliche Anforderungen der beruflichen Mitarbeit in der Evangelischen Kirche in Deutschland und Ihrer Diakonie“ vom 09. Dezember 2016 bestimmt ist, zur Erfüllung dieses Auftrags bei. Sie haben sich daher gegenüber der evangelischen Kirche loyal zu verhalten. Christinnen und Christen haben für die evangelische Prägung der Dienststelle oder Einrichtung einzutreten. Sie sind an die Heilige Schrift und an die in der Evangelischen Kirche von Westfalen geltenden Bekenntnisse gebunden. Nicht-Christinnen und Nicht-Christen haben die evangelische Prägung der Dienststelle oder der Einrichtung zu achten. Ihr gesamtes Verhalten im Dienst und außerhalb des Dienstes muss der Verantwortung entsprechen, die sie als Mitarbeitende im Dienst der Kirche übernommen haben. Es wird von ihnen erwartet, dass sie die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bejahen.

Auf dieser Grundlage wird folgender befristeter Arbeitsvertrag geschlossen: 


§1

[bookmark: Text1][bookmark: PersNachname][bookmark: PersVorname] (1)	Nachname, Vorname	     ,      
[bookmark: PersGeburtsdatum]geboren am 	     
[bookmark: Text5][bookmark: PersAdresse][bookmark: PersPLZ][bookmark: PersOrt]wohnhaft in (Anschrift, PLZ Wohnort) 	     ,            
[bookmark: PersKonfession]Konfession 	     
	
[bookmark: giltab][bookmark: giltbis]	wird ab dem       bis zum      
[bookmark: ArtikelzEinr3][bookmark: AGName3]	bei            , 
	als Aushilfskraft eingestellt.

(2) 	Es handelt sich um ein befristetes Arbeitsverhältnis gemäß § 14 I Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) in Verbindung mit § 29 BAT-KF. 
[bookmark: NamederVertretenden]	Die Befristung erfolgt zur Vertretung (§ 14 I S. 2 Nr. 3 TzBfG) von Frau/Herrn      
	für den Zeitraum 

[bookmark: Kontrollkästchen3]	|_|		der Arbeitsunfähigkeit / der Betreuung eines Kindes
	|_|		eines Beschäftigungsverbotes nach dem Mutterschutzgesetz
	|_|		der gesetzlichen Mutterschutzfristen
	|_|		der Inanspruchnahme der verbindlich festgelegten Elternzeit
	|_|		der Inanspruchnahme der Pflegezeit
	|_|		der Arbeitsfreistellung / des Sonderurlaubes / des Urlaubs

	Es handelt sich um ein befristetes Arbeitsverhältnis gemäß § 14 II Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) in Verbindung mit § 29 BAT-KF.

	Grund für die Befristung:
[bookmark: Kontrollkästchen2]|_|		zur Erledigung einer Aufgabe von begrenzter Dauer (weniger als vier Wochen): 
[bookmark: Text25]			     
			(z.B. Hecke schneiden, Rasen mähen)

(3)	Die Aushilfskraft erhält eine Vergütung nach Stundenaufwand (Tätigkeitsnachweis).

§ 2

Für das Arbeitsverhältnis gelten folgende Regelungen:
3. der Bundes-Angestellten-Tarifvertrag in kirchlicher Fassung (BAT-KF) und die diesen ergänzenden, ändernden oder ersetzenden Arbeitsrechtsregelungen in der für die Mitarbeitenden im Bereich der Evangelischen Kirche von Westfalen jeweils geltenden Fassung,
4. die sonstigen für die Mitarbeitenden im Bereich der Evangelischen Kirche von Westfalen beschlossenen verbindlichen Arbeitsrechtsregelungen in der jeweils geltenden Fassung,
5. die sonstigen für die Mitarbeitenden im Bereich des kirchlichen Arbeitgebers verbindlichen Arbeitsrechtsregelungen in der jeweils geltenden Fassung.

§ 3

Die Eingruppierung und Berechnung der Vergütung (Stundenvergütung) der Aushilfskraft richtet sich nach den tariflichen Bestimmungen des BAT-KF in der jeweils geltenden Fassung. 


§ 4

Die zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung richtet sich nach den Bestimmungen über die Kirchliche Zusatzversorgungskasse Rheinland-Westfalen.


§ 5

Änderungen des Arbeitsvertrages sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden.
Auf eine Probezeit wird verzichtet.




[bookmark: ArbeitgeberOrt][bookmark: giltab1]     , den      






_________________________			___________________________________
             (Aushilfskraft)					


[bookmark: Dropdown1]			___________________________________
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